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Einführung und Grundlegungen

Die Zeiten, in denen eine Untersuchung zu Anreizen im Recht mit der Feststel-
lung hätte beginnen können, dass es sich bei diesen um ein neuartiges Phäno-
men handelt, sind längst vorbei. Steuergesetze, die dem Einzelnen ein bestimm-
tes wirtschaftliches Verhalten nahelegen sollen, ohne ihn dazu rechtlich zu 
zwingen, hat es seit je gegeben.1 „(I)n der modernen Industriegesellschaft“, so 
das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahrzehnten, sind sie gar „ein zentrales 
Lenkungsinstrument aktiver staatlicher Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
geworden“.2 Die Idee, Wenn-Dann-Koppelungen auch außerhalb des Steuer- 
und Abgabenrechts einzusetzen, um politische Ziele zu erreichen, konnte man 
vielleicht in den 1960er Jahren als modern bezeichnen3 – heute aber gehören sie 
zum gesetzgeberischen Standardrepertoire. Obwohl allerdings schon sehr lange 
die Tendenz zu beobachten ist, dass „zwingende Instrumente in Reinform eher 
auf dem Rückzug“ sind, „während persuasive Instrumente an Bedeutung ge-
winnen“,4 tut sich die dogmatisch arbeitende Rechtswissenschaft, die klassi-
sche, insbesondere verfassungsrechtliche, Rechtsfragen zu Anreizen zu beant-
worten hat, mit diesen nach wie vor schwer.

Die Feststellung Wolfgang Hoffmann-Riems, wonach sich „(i)m rechtlichen 
Umgang mit ihnen (…) immer noch eine gewisse Hilflosigkeit“ zeigt,5 ist fast 
drei Jahrzehnte alt, trifft aber noch immer zu. Denn selbst zu den grundle-
gendsten Fragen gibt es keine anerkannten dogmatischen Lösungen. Auffällig 

1 Vgl. BVerfGE 16, 147 (161).
2 BVerfGE 55, 274 (298), Hervorhebung nur hier.
3 Vgl. Hennis, Aufgaben einer modernen Regierungslehre, PVS 6 (1965), S.  431.
4 Fürst, Diversifikation staatlicher Steuerungsinstrumente, in: Ellwein/Hesse, Staatswis-

senschaften, 1990, S.  291 (294). Vgl. auch zwei Jahre später Eckhoff, Der Grundrechtseingriff, 
1992, S.  185: „Die Steuerungsmittel des Staates bestehen jedenfalls heute nur noch in geringem 
Ausmaß in der Einwirkung durch Befehl und Zwang, in weit größerem Ausmaß dagegen in 
der Steuerung durch Anreize mittelbarer Art, durch Beeinflussung von Rahmenbedingungen 
und durch schlichte Information.“

5 Diese, insbesondere auf Anreize im Steuer- und Abgabenrecht bezogene, Feststellung 
stammt bereits aus dem Jahr 1993, siehe Hoffmann-Riem, Verwaltungsrechtsreform, in: 
ders./Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S.  115 
(138). Siehe auch die etwa zeitgleiche Feststellung von Herzog, Steuerrecht und Verfassungs-
recht, in: 75 Jahre Reichsfinanzhof – Bundesfinanzhof, 1993, S.  105 (113), wonach die verfas-
sungsrechtliche Judikatur zu den von Herzog a. a. O. aufgeworfenen Fragen „bisher noch kei-
ne wirklich handhabbaren Lösungen entwickelt“ hat.
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ist insofern, dass sich zwar eine schier unendliche Zahl von Beiträgen mit sol-
chen Fragen beschäftigt, dass diese Beiträge aber nur sehr bedingt Bezug auf-
einander nehmen und kaum übergreifende Diskussionen stattfinden. Dass gera-
de die klassische rechtswissenschaftliche Arbeitsweise der Begriffs- und Kate-
gorienbildung im Hinblick auf Anreize bisher nicht angewendet wird, ist schon 
insofern mit den Händen zu greifen, als das zu behandelnde Phänomen nicht 
einmal einen anerkannten Namen hat. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung bekommt es einen: Mit dem Begriff der Anreize werden hier rechtliche 
Instrumente zusammengefasst, die, so der dieser Untersuchung zugrunde lie-
gende Gedanke, aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten und im Hinblick auf diese 
eine gemeinsame rechtswissenschaftliche Behandlung erfordern und erlauben.



§  1 Ausgangsbeobachtung

Anreize werden, ihrer großen Bedeutung in der rechtlichen Praxis entspre-
chend, in der rechtswissenschaftlichen Literatur regelmäßig behandelt. Im Mit-
telpunkt stehen dabei verfassungsrechtliche Fragen, wobei vor allem die Verein-
barkeit von Anreizen mit den Grundrechten derjenigen, deren Verhalten durch 
sie beeinflusst werden soll, regelmäßig problematisiert wird. Auch wenn aber 
jeweils Anreize behandelt und immer wieder die im Wesentlichen gleichen 
Rechtsfragen behandelt werden, werden die entsprechenden Beiträge kaum auf-
einander bezogen. Diskussionen über Anreize finden allenfalls in abgeschlosse-
nen „Diskussionsblasen“ statt, die sich beispielsweise auf Anreize im Steuer-
recht oder auf Anreize im Vergaberecht konzentrieren. Einzelne Anreize, die 
keinem klassischen Rechtsgebiet zugeordnet werden können, wie etwa die 
wachsende Zahl entsprechender Instrumente, mit denen der Gesetzgeber auf 
den Lebensbereich Familie einwirkt, werden häufig sogar ohne jegliche Bezug-
nahmen auf Untersuchungen zu anderen Anreizen behandelt. Lösungsansätze 
für sie betreffende Verfassungsrechtsfragen werden vielmehr völlig „freihän-
dig“ entwickelt. Dass Anreize ein rechtsgebietsübergreifendes Phänomen sind, 
dass sie rechtsgebietsübergreifende Fragen aufwerfen, dass zu solchen Fragen 
bereits viele Antworten im Raum stehen und dass daher übergreifend Argu-
mente auszutauschen und Meinungsstreits zu führen wären, wird nicht regist-
riert. Im Ergebnis stehen die unterschiedlichsten dogmatischen Ansätze zu an-
reizbezogenen Verfassungsrechtsfragen isoliert nebeneinander.

Diese Beobachtung bezieht sich nicht nur auf komplizierte Detailfragen, son-
dern auch auf die grundlegendsten Fragen. So muss selbst die besonders nahe-
liegende und für die Lösung vieler Folgeprobleme entscheidende Frage, ob bzw. 
unter welchen Bedingungen Anreize mit den Grundrechten derjenigen verein-
bar sind, deren Verhalten unmittelbar beeinflusst werden soll, als völlig unbe-
antwortet gelten. Uneinigkeit herrscht schon insofern, als bereits unterschiedli-
che grundrechtliche Maßstäbe herangezogen werden.1 Während Anreize teil-
weise vor allem als gleichheitsrechtlich problematisch angesehen werden, gelten 
anderenorts die Freiheitsrechte als ihre zentralen Maßstäbe, wobei insofern 
weitere Unterschiede in der Herangehensweise zu beobachten sind, wenn es um 
die Bestimmung des im konkreten Einzelfall einschlägigen Freiheitsgrund-

1 Dazu unten, S.  150 f.
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rechts geht.2 Noch inkohärenter ist das Bild, wenn es darum geht, im Rahmen 
der Prüfung von Anreizen am Maßstab von Freiheitsrechten deren Eingriffs-
qualität zu beurteilen:3 Während teilweise nicht einmal ausgeschlossen wird, 
dass alle Anreize klassische Grundrechtseingriffe sind, finden sich auf der ande-
ren Seite Stimmen, die in „bloßen Anreizen“ gar kein Grundrechtsproblem er-
kennen. Im Übrigen wird vornehmlich von Eingriffen im weiteren Sinne ausge-
gangen, wobei diese, mit jeweils unterschiedlichen Begründungen, als faktisch, 
indirekt, mittelbar oder mittelbar-faktisch charakterisiert werden. Teilweise 
werden dabei nicht alle Anreize als Eingriffe angesehen, sondern nur solche, die 
bestimmte Eigenschaften aufweisen. So geht beispielsweise ein Teil der Litera-
tur mit jeweils unterschiedlichen Begründungen davon aus, dass positive und 
negative Anreize gleichermaßen in Grundrechte eingreifen, während ein ande-
rer Teil nur negative Anreize als Eingriffe ansieht und wieder andere gerade in 
positiven Anreizen eine besonders perfide Art des Grundrechtseingriffs sehen.4 
Um die Wirrnis komplett zu machen, kommt hinzu, dass keine Einigkeit darü-
ber besteht, ob und ggf. wie positive und negative Anreize überhaupt voneinan-
der unterschieden werden können.

Dass so viel Uneinigkeit herrscht, dass eigene Ansätze anderen, bereits vor-
handenen Ansätzen widersprechen, dass Argumente auszutauschen und Mei-
nungsstreits zu führen wären, wird mangels übergreifender Diskussionsbasis 
allerdings gar nicht registriert. Und auch soweit sich im Rahmen parallel ge-
führter Diskussionen ähnliche Erkenntnisse durchgesetzt haben, soweit also im 
Hinblick auf bestimmte Fragen womöglich bereits eine Art herrschende Mei-
nung besteht, wird dies, weil ein übergreifender Diskurs, den die Meinung be-
herrschen könnte, nicht stattfindet, gar nicht zur Kenntnis genommen. 

Da sich innerhalb der verschiedenen Diskussionszirkel im Laufe der Zeit 
nicht nur unterschiedliche dogmatische Ansätze, sondern damit einhergehend 
auch unterschiedliche Terminologien herausgebildet haben, stellt die Ermitt-
lung von Meinungs- und Streitständen zu Anreizen selbst dann noch eine große 
Herausforderung dar, wenn man aktiv nach diesen sucht. Denn Datenbanken 
und Stichwortverzeichnisse können ihre Zwecke nur begrenzt erfüllen, wenn 
für ein Phänomen kein allgemein anerkannter Begriff existiert, sondern dieses 
beispielsweise im Steuerrecht unter dem Begriff der Lenkungsnormen, im Ver-
gaberecht dagegen unter dem Schlagwort der „vergabefremden Zwecke“ ver-
handelt wird. 

Dieses Problem stellte sich auch bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit, 
für die in der Folge mit großer Sicherheit gesagt werden kann, dass sie eine be-
achtliche Zahl relevanter Diskussionsbeiträge nicht berücksichtigt. Ein damit 

2 Dazu unten, S.  152 ff.
3 Dazu unten, S.  156 ff.
4 Dazu unten, S.  183 ff.



5§  1 Ausgangsbeobachtung

zusammenhängendes und noch darüber hinaus gehendes Problem bestand 
 darin, dass sich Beiträge und Ansichten, die ohne Bezugnahme aufeinander ent-
wickelt werden, nicht ohne Weiteres zueinander in Bezug setzen lassen. So war 
mit ähnlichen Herausforderungen umzugehen, wie sie sich bei der Übersetzung 
von Texten in eine andere Sprache ergeben können: Manchmal gibt es in zwei 
Sprachen zwei Worte, die exakt dasselbe bedeuten, man muss sie nur kennen; 
manchmal aber stellt der Übersetzer fest, dass es ein Pendant nicht gibt, und er 
muss sich mit Umschreibungen behelfen – und manchmal übersieht der Über-
setzer bestimmte Bedeutungen, die mit Worten verbunden sind, oder er liest in 
Worte Bedeutungen hinein, die sie in einer Sprache haben mögen, in einer ande-
ren aber nicht. Es ist – dies sei allem Weiteren vorangestellt – nicht ausgeschlos-
sen, sondern wahrscheinlich, dass im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
entsprechende „Übersetzungsfehler“ enthalten sind.





§  2 Ein juristischer Anreizbegriff

Als Anreize werden hier Rechtsakte, insbesondere Gesetze, betrachtet, soweit 
diese staatlicherseits als Instrumente eingesetzt werden, die unmittelbar Verhal-
ten beeinflussen sollen, ohne dass ein entsprechender Rechtsbefehl ausgespro-
chen wird.1 Dieser Anreizbegriff ist zugleich Ausgangspunkt und ein wesentli-
ches Ergebnis der vorliegenden Untersuchung. Denn zum einen wird durch 
„Anreize“ der Gegenstand der Untersuchung bezeichnet. Zum anderen zeigt 
erst die Untersuchung als ganze, dass und inwieweit unter der Bezeichnung 
„Anreize“ etwas zusammengefasst und benannt wird, das zusammenzufassen 
und zu benennen im Hinblick auf rechtswissenschaftliche Erkenntnisinteressen 
zweckmäßig ist.

I. Anreizbegriff als Rechtsbegriff

Wenn im Rahmen dieser Untersuchung von Anreizen die Rede ist, wird damit 
kein feststehender Begriff aufgegriffen. Es wurde vielmehr ein Anreizbegriff 
gebildet, der im Hinblick auf die hier interessierenden Rechtsfragen zweckmä-
ßig erscheint. Er knüpft an die Bedeutung an, die das Wort Anreiz im allgemei-
nen Sprachgebrauch hat, und ist zugleich auf spezifisch rechtswissenschaftliche 
Erkenntnisinteressen zugeschnitten: Während das Wort im allgemeinen Sprach-
gebrauch für alle möglichen Faktoren verwendet wird, die Verhalten beeinflus-
sen sollen oder können, ohne dass aber ein Zwang zu diesem Verhalten besteht,2 
werden als Anreize vorliegend Rechtsakte betrachtet, soweit diese Verhalten 

1 Ähnlich Sacksofsky, Anreize, in: GVwR II, 2012, §  40 Rn.  6. Nach dem von ihr verwen-
deten Anreizbegriff werden Anreize „als Formen der Steuerung durch Recht verstanden, die 
erwünschtes Verhalten nicht als Rechtspflichten (verbunden mit Sanktionen) anordnen, son-
dern den Adressaten durch die Anknüpfung positiver oder negativer Folgen zum erwünsch-
ten Verhalten bringen sollen“.

2 Nach dem Duden, Universalwörterbuch, 2019, ist ein Anreiz „etwas, was jemandes Inte-
resse erregt, ihn motiviert, etwas zu tun“. Das Duden Synonymwörterbuch, 2019, nennt als 
sinnverwandte Wörter Anlass, Anregung, Ansporn, Anstoß, Antrieb, sowie Anziehungs-
kraft, Attraktivität, Beweggrund, Motivation, Reiz, Verlockung, Zugkraft, Stimulanz und 
Stimulus. Die Synonyme zeigen, dass das Wort Anreiz häufig positiv konnotiert ist. Mit Be-
deutungen wie Anlass, Anstoß und Beweggrund kann es aber durchaus auch in neutraler 
Weise verwendet und verstanden werden.
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beeinflussen sollen, ohne dass das Verhalten aber rechtlich zwingend vorgege-
ben wird.

In der Rechtswissenschaft hat bisher allein Ute Sacksofsky das Wort Anreiz 
als Rechtsbegriff verwendet und Anreize dezidiert als eine „Form der Steue-
rung durch Recht“3 behandelt. Sehr viel häufiger ist dagegen von Anreizen als 
„ökonomische Instrumente“ die Rede,4 oder es wird gleich von „ökonomischen 
Anreizen“ gesprochen.

Auch wenn allerdings verbreitet ein entsprechender Eindruck zu herrschen 
scheint, ist der Begriff des Anreizes keineswegs abschließend ökonomisch be-
setzt. Im Gegenteil: Weder bei Adam Smith noch in anderen Klassikern der 
Wirtschaftswissenschaften ist, soweit ersichtlich, von Anreizen (bzw. incenti-
ves) die Rede.5 Man kann an dieser Stelle, soweit ersichtlich, niemanden zitie-
ren, der in der Ökonomie mehr als andere für Anreize steht, und nicht den oder 
die grundlegenden Texte zu Anreizen anführen; und auch heute gibt es keine, 
etwa in Lehrbüchern angeführte, etablierte Definition ‚des‘ ökonomischen An-
reizbegriffs. Stattdessen wird von Anreizen in ökonomischen Texten, dem all-
tagssprachlichen Bedeutungskern des Wortes entsprechend, gesprochen, um 
alle möglichen Faktoren zu bezeichnen, mit denen ex ante die Erwartung eines 
Verhaltens verbunden ist, und/oder mit denen man sich ex post ein Verhalten 
(auch) erklärt. Häufig sind diese Faktoren in ökonomischen Texten Geld, dane-
ben aber auch (geldwerte) Zeitersparnis und (geldwerter) Imagegewinn; und da 
sich die Ökonomie längst über die Wirtschaftswissenschaft im engeren Sinne 
hinaus entwickelt hat und sich inzwischen als Verhaltenswissenschaft begreift, 
behandelt sie heute außerdem auch alle möglichen immateriellen Motivations-
faktoren (etwa Anerkennung) als Anreize. 

Dagegen, dass das Wort Anreiz für Ökonomisches quasi reserviert ist, spricht 
außerdem, dass das Wort Anreiz mit einer im Kern ähnlichen, aber doch jeweils 
unterschiedlichen Bedeutung auch Eingang in die Fachsprachen anderer Wis-
senschaftsdisziplinen gefunden hat. So kann beispielsweise aus psychologischer 
Sicht in Aussicht gestellte Anerkennung, Aufmerksamkeit usw. einen Anreiz 
darstellen. Speziell in der Arbeitspsychologie werden das Betriebsklima und 
das Führungsverhalten der Vorgesetzten als Anreize behandelt usw.

Bestehen Unterschiede zwischen den fachspezifischen Anreizvorstellungen 
damit insbesondere insofern, als als Anreize unterschiedliche (potenziell) ver-
haltensbeeinflussende Faktoren bezeichnet werden, liegt es aus rechtswissen-

3 Sacksofsky, Anreize, in: GVwR II, 2012, §  40 Rn.  6. Nur in diese Richtung gehend Hoff-
mann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation, 2016, S.  397, der feststellt, dass 
Anreize „rechtlich geprägt oder jedenfalls umhegt sein“ können, aber nicht müssen.

4 Siehe beispielsweise Kloepfer, Umweltrecht, 2016, §  5 Rn.  802; Rehbinder, Ziele, Grund-
sätze, Strategien und Instrumente, in: ders./Schink, Grundzüge des Umweltrechts, 2018, §  3 
Rn.  277 f.

5 So auch die Feststellung bei Sandel, Was man für Geld nicht kaufen kann, 2012, S.  108 ff.
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schaftlicher Sicht eigentlich nahe, das Wort Anreiz, wie im Rahmen dieser Ar-
beit, auf das Recht zu beziehen. Dass es stattdessen verbreitet als ökonomisch 
gilt, dürfte zum einen damit zu erklären sein, dass ein rechtswissenschaftliches 
Feld, in dem vergleichsweise häufig von Anreizen die Rede ist, das Umweltrecht 
ist und gerade viele umweltrechtliche Instrumente (wenn auch nicht gerade die, 
die hier als Anreize bezeichnet werden) von vornherein auf der Grundlage öko-
nomischer Forschungsarbeiten sowie überwiegend als Instrumente insbesonde-
re zur Beeinflussung des Verhaltens von (Verantwortlichen in) Wirtschaftsun-
ternehmen konzipiert worden sind.6 Ein zweiter Grund dafür, dass das Wort 
Anreiz in der Rechtswissenschaft mit Ökonomischem assoziiert wird, dürfte 
darin liegen, dass unter Anreizgesichtspunkten häufig Instrumente behandelt 
werden, bei denen Verhalten dadurch gesteuert werden soll, dass den Adressa-
ten Geldzahlungspflichten oder Geldzahlungsansprüche bzw. die Verschonung 
von Geldzahlungspflichten in Aussicht gestellt wird.7 Auch viele der im Rah-
men dieser Arbeit als Beispiele für Anreize behandelten Rechtsakte entsprechen 
diesem Muster, so etwa alle Anreize im Steuerrecht. Zwar sind rechtliche Zah-
lungsansprüche und rechtliche Zahlungspflichten eigentlich nicht in erster Li-
nie ökonomisch, sondern – gerade aus juristischer Sicht – eben rechtlich. Wenn 
man diese Anreize im Vergleich mit dem klassischen rechtlichen Instrument des 
Rechtsbefehls sieht, ist es aber natürlich auch nicht falsch, sie als zumindest 
ökonomischer anzusehen. Außerdem wird in der rechtswissenschaftlichen Li-
teratur häufig gar nicht auf die Zahlungsansprüche und -pflichten abgestellt. 
Vielmehr wird – erstaunlich unjuristisch – als ein „Anreizinstrument“ etwa 
auch „die Auszahlung von Geldbeträgen“ aufgeführt.8

Zu Recht schreibt deshalb Ferdinand Kirchhof, mit Bezug auf Anreize im 
Steuerrecht, diese wirkten zwar zweifelsohne insofern marktwirtschaftlich, als 
sie „ökonomische Daten wie die Preise in der klassischen Marktwirtschaft“ 
setzten und die Adressaten es gewohnt seien, „derartige ökonomische Daten zu 
beachten und in ihre Kalkulation einzustellen“.9 Betrachte man aber „ihre Ge-
nese, zählen lenkende Abgaben nicht zu den marktwirtschaftlichen Instrumen-
ten“; sie entstünden vielmehr „aus dem Diktum des Gesetzgebers, der nicht als 

6 Kloepfer, Umweltrecht, 2016, §  5 Rn.  806 ff.; Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2011, §  4 
Rn.  79; Franzius, Die Herausbildung der Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung im 
Umwelt recht der Bundesrepublik Deutschland, 2000, S.  102 f.; siehe auch Lübbe-Wolff, In-
strumente des Umweltrechts – Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenzen, NVwZ 2001, 481 
(482). 

7 Kritisch: Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation, 2016, S.  397, 
der sich gegen die „häufig übliche Verengung auf ökonomisch wirkende Anreize, wie Kosten- 
und Preisanreize“ ausspricht. Seine Erweiterung allerdings geht so weit, dass ebenfalls kein 
zweckmäßiger Anreizbegriff entsteht, dazu noch unten, S.  31.

8 Waldhoff, Abgabenrecht in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht III, 
2013, §  67 Rn.  13. 

9 F. Kirchhof, Die Tauglichkeit von Abgaben zur Lenkung des Verhaltens, DVBl.  2000, 
1166 (1168).



10 Einführung und Grundlegungen

Wirtschaftssubjekt auf dem Markt, sondern als politischer Akteur in der De-
mokratie handelt“.10 Weil man mit dieser Sichtweise nicht nur auf lenkende 
Steuerrechtsnormen, sondern auf entsprechende Normen in allen möglichen 
Rechtsgebieten blicken kann – aus rechtswissenschaftlicher Sicht liegt dies 
eigent lich sogar nahe –, werden Anreize vorliegend nicht als ökonomische In-
strumente, sondern als ein spezifischer Typ rechtlicher Instrumente begriffen.

II. Anreize als Gehalte von Rechtsakten

Als Anreize werden vorliegend Rechtsakte, insbesondere Gesetze, betrachtet, 
und zwar soweit sie als Instrumente eingesetzt werden, die unmittelbar Verhal-
ten beeinflussen sollen, ohne dass aber ein entsprechender Rechtsbefehl ausge-
sprochen wird. Die Befassung mit Anreizen in diesem vergleichsweise engen11, 
rechtlichen Sinne setzt voraus, dass die sie enthaltenden Rechtsakte, wenngleich 
sie phänomenologisch als Einheiten erscheinen, nicht als Einheiten betrachtet 
und behandelt werden.

Eine Betrachtungsweise von Rechtsakten, bei der diese stattdessen im Hin-
blick auf ihre Gehalte differenziert wahrgenommen werden, ist bisher unüblich. 
Üblich ist stattdessen, was sich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung im-
mer wieder als problematisch erweisen wird: Dass nämlich Anreize in Rechts-
akten nicht isoliert, sondern Rechtsakte wie selbstverständlich als Einheiten 
betrachtet und untersucht werden. So wird beispielsweise gerade auch bei 
Grundrechtsprüfungen typischerweise pauschal gefragt, ob der jeweils zu 
überprüfende Rechtsakt Grundrechte verletzt. Diese Frage ist zwar nicht falsch. 
Im Gegenteil dürfte tatsächlich letztlich immer interessieren, ob ein Rechtsakt 
mit den Grundrechten vereinbar ist oder nicht. Denn ist er es nicht, ist es der 
Rechtsakt insgesamt und nicht nur einer seiner Gehalte, der verfassungswidrig 
ist. Die Frage ist aber ungenau, und Antworten gewinnen, wie im Rahmen die-
ser Untersuchung gezeigt werden soll, an Präzision, wenn man statt pauschal 
nach einer möglichen Grundrechtsbeeinträchtigung etwa durch ein Gesetz, 
präziser nach einer möglichen Grundrechtsbeeinträchtigung durch einen be-
stimmten Gehalt dieses Gesetzes fragt.

1. Maßstäbe und Instrumente, Rechtsbefehle und Anreize

Die Untersuchung von Anreizen in Gesetzen setzt eine Wahrnehmung dieser 
Rechtsakte voraus, bei der diese nicht als Einheiten erscheinen, sondern bei der 

10 F. Kirchhof, Die Tauglichkeit von Abgaben zur Lenkung des Verhaltens, DVBl.  2000, 
1166 (1168).

11 Zu einem weiteren Verständnis unten, S.  31.
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– „Instrumentenkasten“ 88, 110
– Instrumentenlehre, juristische 93 ff., 

133, 139

– Instrumentenlehre, ökonomische 37 
(Fn. 116) 

– konsensuale 132
– mittelbare/unmittelbare 35 ff.
– ökonomische 36 ff., 118 f.
– psychologische 118 f.
– rechtliche 10 ff., 93
– Zukunftsbezogenheit 11, 25
Interdisziplinarität 84, 101 ff.
– Anschlussfähigkeit 84
Irrationalität 140 ff., 145, s. auch Rationa-

lität
– Begriff 140 f., 145
– vorhersehbare 140

Juristische Methode 46 ff., 58 ff., 68 f., 
79 f., 85

– Maßstabsbezogenheit 46 ff.
– Methodeneigenschaft 46 f.
– Rechtsaktbezogenheit 79, 85

Kalorienangaben 96, 97, 139
Klimaschutz- und Umweltpolitik 92, 

103, 126, 130, 132, 146, 169, 195, 202, 
204 f., 209

Koalitionsfreiheit 170 f.

Lärmschutz 125
Leistungsfähigkeitsprinzip 194 f., 196
Lenkung 
– direkte und indirekte 35 ff., 37  

(Fn. 116)
– Lenkungswirkung 19, 103, 153  

(Fn. 12), 180 (Fn. 146)
– ökonomische 36 ff.
– steuerrechtlicher Begriff 19 ff.
– Willenslenkung 30 f., 186 ff.,191 f.
Lenkungsadressaten, s. Anreizadressaten
Lenkungsnorm 
– Begriff 4, 19 f.
– Beispiel 11 f.
Luftverkehrsteuergesetz 195 f.

Maßstab
– Maßstabsgehalt des Rechts 10 ff., 51 ff.
– Maßstabslehre 74, 101 ff.
Methodenstreit 68 f., 100 f.
– Versöhnung im 84 ff.
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Mitnahmeeffekt 120

Nachteil 120 ff., 123 ff., 169 ff., 193 ff.
– Gewicht 179 ff.
Neue Verwaltungsrechtswissen-

schaft 69 ff., 86, 89 f., 100 ff.
– Entstehung 69 ff.
– Kritik 76 f., 77 f.
– steuerungstheoretischer/steuerungs-

wissenschaftlicher Ansatz 68, 71 ff.
– Steuerungswissenschaft 70, 74
Neutralitätsgebot 207 (Fn. 266), 210  

(Fn. 277)
Normadressaten 15
Normatives System 57 ff.
Normativität 25 ff., 159 ff.
Norm(en)hierarchie 58, 60 ff., 124
Nudge/Nudging 21 f., 96, 97 f., 140 ff., 

142 ff., 215
– Nudge-Konzept 96 (Fn. 169)

Öffentlicher Druck 136
Öffentliches Familienrecht 91 f.
Öffentliches Recht 22 ff., 46
– „Abschottungstendenzen“ 24
– als Teilrechtsordnung 22 ff.
– Grenze/Abgrenzung zum Privat-

recht 22 ff., 90
Organspende 143 ff.
– Widerspruchslösung 144 ff.
– Zustimmungslösung 144
Osho-Entscheidung 95, 138

Partnermonate, s. Elterngeld 
Pranger 137 f.
Prämie 103 f.
Privatrecht 22 ff.
– Privatrechtswissenschaft 24
Publizitätsanreize 14 f., 135 ff.
– Begriff 135
– Beispiele 135 f.
– freiheitsrechtliche Bewertung 168, 215
– gleichheitsrechtliche Bewertung 201, 

214
– Wirksamkeit 137 
– Wirkungslogik 137, 214

Rationalität 117 ff., 139 ff., 145, s. auch 
Irrationalität

Realakte 64 f., 93 ff., 173
Realbereichsanalyse 101
Realfolgen 17
Rechtfertigung, s. verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung 
Rechtsanwendungsperspektive 50 ff., 

63 ff., 149 ff., s. auch Juristische 
Methode

– Anwendung 152 ff.
– ex-post-Sicht 51 f., 56 f.
– Gerichts-/Rechtsschutz-/Rechtspre-

chungsperspektive 49, 55 ff., 78, 88, 
100

– Kontrollperspektive 57
Rechtsakte
– Anreizgehalt 11 ff., 63 ff., 67 ff., 89 ff.
– Befehlsgehalt 11 ff.
– differenzierte Betrachtung 11 ff.
– einheitliche Betrachtung 10 ff., 16 ff., 

19, 22 ff., 32, 46, 131, 151, 176, 206
– Gehalte von Rechtsakten 10 ff.
– instrumenteller Gehalt 11, 19, 32 ff., 

63 ff., 67, 69 f., 80 f., 89 ff., 93
– Maßstabsgehalt 11, 51 ff.
– normativer Gehalt 11, 25 ff.
– Rechtsaktbezogenheit, s. Juristische 

Methode
– Vergangenheitsbezug 11
– Wirkungen 16 ff., 174 ff.
– Zukunftsbezug 11
– Zwecke 16 f.
Rechtsbefehl 25 ff., 50 ff.
– Adressaten 15, 159
– Befehlsgehalt von Rechtsakten 11 ff.
– Begriff 159
– Eingriffsqualität 159 ff.
– zwingender Charakter 26 ff., 162
Rechtsbefolgung 18, 28 ff.
Rechtsetzung 81 ff., 99 ff., 111 ff.
– Rechtsetzender als Steuerungs-

akteur 81 ff.
– Rechtsetzungsorientierung 74
– Rechtsetzungsperspektive, s. Steue-

rungsperspektive
Rechtsförmigkeit 10 ff., 36, 158, 172 f.
Rechtsfolgen 17, 111 ff., 114 ff.
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– Begriff u. Eigenschaften 114
– eintretende und ausbleibende 115 ff.
– erwünschte 143
– realisierte (Begriff) 115 
– Realisierung 127
– vor- und nachteilhafte 120 ff., 193 ff.
Rechtsformenlehre, s. Formenlehre
Rechtsgebiete 22 ff.
– Rechtsgebietsneutralität 24 f.
– Referenzgebiete, s. dort
Rechtspolitik 88 f., 99 ff.
– rechtspolitischer Aspekt des Nudge- 

Konzepts 96 (Fn. 169)
Rechtsschutz 212 f.
– Rechtsschutzperspektive, s. Rechts-

anwendungsperspektive
Rechtssystem 45, 47, 51, 57 ff., 63 ff.
– als Anreizsystem 29
– als System normativer Vorgaben 47
rechtstechnische Konstruktion 87 f., 110
– einfacher Anreize 113 ff.
– der Standardvorgaben 143
Rechtswirkungsforschung 17, 104 f., s. 

auch Gesetzesfolgenabschätzung
Referenzgebiete 
– Begriff 89 f. 
– klassische 89
– neue 89 f.
– öffentliches Familienrecht als 91 f.
– Steuerrecht als 20 f.
– „Quasi-Referenzgebiete“ 89 ff.
Reflexwirkung, s. Wirkung
Religionsfreiheit 171 (Fn. 110), 211
Reputation 15 (Fn. 27), 135 ff.
– „Reputationsmechanismen“ 136
Richtigkeit/Richtigkeitsurteile 74, 100 ff.

Sanktion(en) 15 (Fn. 27), 28, 29, 130
– Öffentlichkeit als Sanktion 35  

(Fn. 117)
– Sanktionsdrohung 29, 40
„Schockbilder“ 142
Scientology 171 (Fn. 110)
„soft law“ 136
Sollen und Sein 30, 54 ff., 61 f.
Sozialwissenschaften 71 ff., 78 f., 110, 117
Sozialzwecknorm, s. Lenkungsnorm
Staatswissenschaft 89

Standardvorgaben (auch: Standardeinstel-
lungen, engl.: default rules) 142 ff.

– Begriff 142 ff.
– Beispiele 143 ff., 146 f.
– sog. „grüne Standardvorgaben“/„green 

defaults“ 146 f.
– rechtstechnische Konstruktion 143
– „verlängerte“ 146
– Wirkungslogik 143 ff.
Steuern
– indirekte 133 f.
Steuerrechtslehre, s. Steuerrechtswissen-

schaft
Steuerrechtswissenschaft 19 ff., 33 ff., 103
Steuerung
– Begriff 72 f., 75, 167
– durch Informationen 94 ff.
– fehlgegangene, s. Fehlsteuerung
– sozialwissenschaftlicher Steuerungs-

ansatz 72 f., 75
– Steuermann 75 (Fn. 51)
– Steuerungsabsicht 172
– Steuerungsakteur 73, 81 ff., 97 
– Steuerungsdiskussion 71 ff.
– Steuerungsobjekt 73
– Steuerungsperspektive, s. dort
– steuerungstheoretischer/steuerungs-

wissenschaftlicher Ansatz 68, 71 ff.
– Steuerungswissenschaft, s. Neue 

Verwaltungswissenschaft
– Verhaltenssteuerung, s. dort
Steuerungsperspektive 67 ff., 77 ff., 98 ff., 

109 ff.
– Anwendung 109 ff.
– Rechtsetzungsorientierung 74
– Rechtsetzungsperspektive 81 ff.
– Systembildung und Dogmatik 84 ff., 

93 ff.
Stromsteuergesetz 134
Subvention(en) 38, 124, 127
– Subventionsnormen/Subventions-

recht 122 f., 128, 198
– Verschonungssubvention 124, 184  

(Fn. 163)
Systembildung 57 ff., 77, 84 ff., 93 ff.
– erweiterte 100 ff.
– Systematisierung 20, 48 f., 57 ff., 89
– verwaltungsrechtliche 20, 48 f., 84 ff.
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Systemtheorie 71 f., 77 f., 111 (Fn. 11)

Tabakerzeugnisgesetz (TabakerzG) 95 f., 
142

Tariftreueerklärungen 130 f., 170 f., 175 
(Fn. 128)

– Begriff 130
– deklaratorische 130
– konstitutive 130, 131, 171
Tatbestand 113 f.
Tatbestand-Rechtsfolge-Verbindung/ 

-Struktur 88, 111 ff., 143, 172, 197, 212
Transplantationsgesetz 144
Typisierung/Typenbildung 60, 65, 67, 

87 ff., 93 ff. 

Umweltrecht/umweltrechtliche Litera-
tur 9, 35 ff., 69, 93, 132

Umweltpolitik, s. Klima- und Umwelt-
politik

Ungleichbehandlung
– aufgrund der Finanzkraft 203 ff.
– aufgrund des Geschlechts/von 

Männern und Frauen 201, 208
– durch Anreize 200 ff.
– im Vergabeverfahren 202 f.
– Rechtfertigungsmöglichkeit 210 f.

Vätermonate, s. Elterngeld
Verbot, s. Rechtsbefehl
Verfassungsbeschwerde 212 f.
verfassungsrechtliche Rechtferti-

gung 209 ff.
– doppelte Rechtfertigungsbedürftig-

keit 211
– dreifache Rechtfertigungsbedürftig-

keit 211
Vergabegesetz Berlin 131, 171, 175  

(Fn. 128)
Vergaberecht 13 f., 91, 103, 125, 129 ff., 

170 f., s. auch Tariftreueerklärungen
Verhalten
– direkte/unmittelbare Steuerung/

Lenkung 35 ff., 93 ff.
– indirekte/unmittelbare Steuerung/

Lenkung 35 ff.
– Unmöglichkeit 29 f., 180 ff.

– Verhaltensalternativen/Verhaltensopti-
onen 26 ff., 116, 159 ff., 165 ff., 184 ff.

– Verhaltensentscheidung, s. Willensent-
scheidung

– Verhaltenserschwernis 190 ff.
– Verhaltensfreiheit 155, 188 ff.
– Verhaltensmuster 87, 117 ff., 140 ff., 145
Verhaltenswissenschaften/Verhaltens-

ökonomie 8, 140 f., 145
Verhältnismäßigkeit 99 f., 182, 196, 211
Verpflichtungserklärung 128 ff., 198  

(Fn. 237)
– Abgrenzung zu Selbstverpflich-

tung 132
– Gegenstand/Inhalt 129
Verwaltungsakt 59
Verwaltungsrechtswissenschaft 
– Entstehung/Herausbildung der 46 ff.
– Erkenntnisinteresse der 45 ff.
– Juristische Methode, s. dort
– klassischer Aufgabenzuschnitt 46
– Neue, s. Neue Verwaltungsrechts-

wissenschaft
– Verhältnis zur Steuerrechtswissen-

schaft 20 f.
Vollstreckung 28
– Vollstreckungsmaßnahmen 159  

(Fn. 46), 161
– Vollstreckungsrealakt 64 f.
– Vollstreckungsrecht 29
Vorteil 120 ff., 193 ff.

Warnhinweise/Warnungen 38, 95 ff., 142
Weggabelung 115 ff., 159 f., 167 f., 169 f., 

184, 189, 190, 200
Wille 39 ff., 186 ff.
– freier 189
– Willensbildung 179, 186, 188 ff.
– Willensentscheidung/Willensentschlie-

ßung 31, 39 ff., 179
– Willensfreiheit 188 ff.
– Willenslenkung/-beeinflussung 30 f., 

186 ff., 191 f.
Wirklichkeit 28 ff., 54 ff., 61 f., 80 f., 98 ff.
Wirksamkeit 74, 87, 98 ff., 113, 119, 120 f., 

128, 137
Wirkung 16 ff.
– Anreizwirkung 18, 32 ff.
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– Befehlswirkung 18, 32 ff., 159 ff.
– Belastungswirkung 19, 33, 206
– Gestaltungswirkung 33, 206
– Lenkungswirkung 19, 103, 153 (Fn. 

12), 180 (Fn. 146)
– mittelbare 18, 32 ff., 96 f.
– prohibitive 180 f.
– tatsächliche 17 f., 160, 175 f.
– unerwünschte, s. Fehlsteuerung
– unmittelbare 32 ff., 96 f.
– Reflexwirkung 32 f., 96 f., 131, 171, 174 

(Fn. 125), 175 (Fn. 128), 213
– Zwangswirkung/zwingende Wirkung  

40, 181 f.
Wirkungslogik 29 (Fn. 81), 65, 87, 90, 93, 

97, 98, 110, 115 ff., 117 ff., 137, 139 ff., 
143 ff., 214

– Begriff 87

Zivilrecht, s. Privatrecht
Zwang
– Erzwingbarkeit 28 f.
– rechtlicher 25 ff., 161 f.
– tatsächlicher/faktischer 25 ff., 180 ff.
– Zwangsähnlichkeit 29
– Zwangswirkung 40, 180 ff.
Zweck 16 f., 90 ff., 52 f., 76, 90 ff.
– außerfiskalischer 21, 91, s. auch 

Lenkungszweck
– beschaffungsfremder/vergabefrem-

der 91, 131
– familienpolitischer, s. Familienpolitik
– Fiskalzweck 19
– klima- und umweltpolitischer, s. 

Klima- und Umweltpolitik
– Lenkungszweck 19, 91
Zweitwohnungsteuer 39 f.
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